
Bundeskartellamt: Für Amazon gilt § 19a GWB

Für den Online-Giganten 
Amazon gelten ab sofort 
verschärfte Regeln. Das 
Bundeskartellamt in Bonn 
hat am 5. Juli 2022 entschie-
den, dass die Amazon.com 
Inc. mit Sitz in Seattle / USA 
ein Unternehmen mit über-
ragender marktübergreifen-
der Bedeutung für den Wett-
bewerb ist. Damit unterfällt 
Amazon gemeinsam mit sei-
nen Tochter-Unternehmen 
der erweiterten Missbrauch-
saufsicht des § 19a GWB. 
Die Entscheidung des Bun-
deskartellamtes ist gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben 
auf fünf Jahre befristet.

Die Vorschrift des § 19a 
GWB ist aufgrund einer 
Gesetzesänderung seit Ja-
nuar 2021 in Kraft. Das 
Bundeskartellamt kann in 
einem zweistufigen Vorge-
hen den Unternehmen, die 
eine überragende marktü-

bergreifende Bedeutung für 
den Wettbewerb haben, wett-
bewerbsgefährdende Prak-
tiken untersagen. Das haben 
die Kartellwächter bereits 
bei Alphabet/Google sowie 
Meta/Facebook getan. 

Andreas Mundt, Präsident 
des Bundeskartellamtes: 
„Amazon ist der zentrale 
Schlüsselspieler im Bereich 
des E-Commerce. Die An-
gebote des Konzerns u.a. als 
Händler, Marktplatz, Strea-
ming- und Cloud-Anbieter 
sind zu einem digitalen 
Öko-System verbunden. 
Wir haben entschieden, 
dass der Konzern auch im 
kartellrechtlichen Sinne ein 
Unternehmen von überra-
gender marktübergreifender 
Bedeutung für den Wettbe-
werb ist. Konkret bedeutet 
diese Entscheidung, dass 
wir bei Amazon mögliche 
wettbewerbsgefährdende 

Verhaltensweisen gezielt 
aufgreifen und unterbinden 
können, und zwar effektiver 
als das bisher der Fall war. 
Bei seinen Marktplatzdienst-
leistungen für Dritthänd-
ler halten wir Amazon für 
marktbeherrschend. Damit 
greift hier zusätzlich die par-
allel anwendbare klassische 
Missbrauchsaufsicht, auf 
deren Grundlage wir derzeit 
schon Verfahren gegen Ama-
zon führen.“

Marktbeherrschende Posi-
tionen

Amazon gehört mit welt-
weiten Umsatz-Erlösen von 
rund 400 Mrd. Euro im Jahr 
2021, davon ca. 32 Mrd. 
Euro in Deutschland, zu den 
umsatzstärksten Unterneh-
men der Welt. Nach Ein-
schätzung des Bundeskar-

tellamtes wird mehr als jeder 
zweite Euro im deutschen 
Online-Einzelhandel auf der 
Amazon-Handelsplattform 
(amazon.de) ausgegeben. 
Neben der E-Commerce-
Tätigkeit als Händler und 
Marktplatz gehören zu den 
Angeboten von Amazon an 
Endkunden auch digitale 
Inhalte (z.B. Filme, Serien 
oder Musik) im sog. Prime-
Abonnement. Für Unter-
nehmen – insb. Dritthändler 

– bietet Amazon neben den 
Marktplatz-Dienstleistungen 
weitere Dienstleistungen 
u.a. im Bereich Logistik, 
Werbung und Zahlungsab-
wicklung an. Im Bereich 
des Cloud-Computing gilt 
Amazon mit Amazon Web 
Services (AWS) mittlerwei-
le als führend und erzielt da-
durch einen Großteil seiner 
Konzern-Gewinne (so ca. 
56 Prozent des Jahres-Über-
schusses in 2021).

Amazon verfügt über eine 
Regelsetzungsmacht

Amazons überragende 
marktübergreifende Bedeu-
tung für den Wettbewerb im 
Sinne des § 19a Abs. 1 GWB 
verschafft dem Unterneh-
men eine Machtposition, die 
ihm vom Wettbewerb nicht 
hinreichend kontrollierte 

marktübergreifende Verhal-
tensspielräume eröffnet.

Zunächst hat das Unterneh-
men durch die unter amazon.
de betriebene Handelsplatt-
form eine zentrale strate-
gische Position im deutschen 
Online-Einzelhandel. Bei 
Marktplatz-Dienstleistungen 
für gewerbliche Händler in 
Deutschland verfügt Ama-
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zon über einen umsatzbe-
zogenen Marktanteil von 
über 70 Prozent und ist da-
mit nach Auffassung des 
Bundeskartellamtes markt-
beherrschend. Die enorme 
Bedeutung der Amazon-
Handelsplattform wird 
durch die eigene Einzelhan-
delstätigkeit auf der Platt-
form sogar noch verstärkt 

(sog. Hybridstruktur). Damit 
einher geht eine Regelset-
zungsmacht, die erhebliche 
Einflussmöglichkeiten auf 
die Geschäftstätigkeit und 
den Geschäftserfolg anderer 
Unternehmen eröffnet. Das 
bedeutet, Amazon kann den 
Zugang anderer Unterneh-
men zu Absatz- und Beschaf-
fungsmärkten kontrollieren 
und dabei seine Doppelrolle 

als Händler und Marktplatz 
ausspielen. Sein breites Port-
folio an Geschäftstätigkeiten 
hat Amazon zu einem stark 
integrierten digitalen Öko-
System verbunden, das dazu 
beiträgt, Nutzergruppen im 
Ökosystem zu halten. Eine 
besondere Rolle spielt da-
bei das Prime-Abonnement, 
mit dem Endkunden neben 
einer versandkostenfreien 

Lieferung vielfältige weitere 
Dienstleistungen angeboten 
werden. Weltweit verfügen 
mehr als 200 Mio. registrier-
te Nutzerinnen und Nutzer 
über ein kostenpflichtiges 
Prime-Abonnement. Zudem 
verfügt Amazon über erheb-
liche Ressourcen wie wett-
bewerbsrelevante Daten und 
eine starke Finanzkraft. (ps)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Intensiv – Das Magazin
Intensiv – Menschen am Wendepunkt

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

sagamedia Film- und Fernsehproduktion GmbH 
Neusser Straße 3, 50670 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Wer hatte, der konnte!

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und Kombinati-
on, als Einzel-, Reihen-, Haupt- und Untertitel, zur Verwendung in allen 
Medien und für alle Werkarten, insbesondere elektronische und digitale 
Medien, Netzwerke und Plattformen, Internet-Seiten, Offline- und Online- 
Dienste, Software, Apps, Datenbanken, Datenträger aller Art, Druckerzeug-
nisse, Film, Hörfunk, Fernsehen, Veranstaltungen.

KIRMES GmbH & Co. KG 
Niederkastenholzer Straße 50, 53881 Euskirchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

SB Lokal
SB-Lokal
SB lokal
SB-lokal
sblokal
sb lokal
sb-lokal

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Abwandlungen, Wortver-
bindungen, Titelkombinationen, grafischen Darstellungen, Untertiteln in 
bzw. für alle Medien, insbesondere Druckereierzeugnisse, Tonträger, Bild-/
Tonträger, Hörfunk, Fernsehen, Unterhaltungsveranstaltungen, digitale Da-
tenträger, elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen 
(Online- und Offline-Dienste) und sonstige Online-Medien sowie Soft-
wareerzeugnisse.

Saarbrücker Zeitung Medienhaus GmbH 
Gutenbergstraße 11-23, 66117 Saarbrücken

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Lass uns du sagen.
Yes, wie du.
Let's du it.

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-Er-
zeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM; DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 TutzingUnter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 

für:

Kommt essen!
Kommt essen! 66 gesunde Rezepte, die der 

ganzen Familie schmecken

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen einschließlich Zusätzen, Abkürzungen und Schriftarten als Einzel-, 
Reihen- Haupt- und Untertitel zur Verwendung in allen Medien und für 
alle Werkarten, insbesondere für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, 
Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisu-
elle Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, ferner für elektronische 
und digitale Medien einschließlich Podcasts und Netzwerke einschließlich 
Online-Medien, Online- und Offline-Dienste sowie sonstige Mediendienst-
leistungen und Medienprodukte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, 
Multimedia-Anwendungen, für Event-Merchandising sowie für Messen, 
Kongresse und sonstige Veranstaltungen aller Art.

Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG, 
Konradshöhe 1, 82065 Baierbrunn

Auch in Deutschland brauchen Kinder 
unsere Hilfe. Als SOS-Pate helfen Sie 
nachhaltig und konkret.

Schenken Sie Kindern
eine positive Zukunft.

Jetzt Pate werden: sos-kinderdorf.de

SOS-PAKA-60x45-4c.indd   1 29.10.2019   12:37:42
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